
 

 

Beitragsordnung 
gültig ab 1. Januar 2012 

(Beschluss der Hauptversammlung vom 28. Oktober 2011) 
 

 

 

   Gruppe Bezeichnung            Monatlicher Beitrag 
_________________________________________________________________________________   
 

 I  Niedergelassene Ärzte, 

Angestellte und beamtete Ärzte in leitender Position;     25 € 

   Niedergelassene Ärzte im ersten Jahr der Niederlassung, bei gleichzeitiger  

   Mitgliedschaft im Ärzteverband des Saarlandes oder in korporativen Verbänden*, 

   Zahnärzte bei gleichzeitiger Mitgliedschaft im FVDZ     20 € 

 

 II  Angestellte und beamtete Ärzte, die länger als fünf Jahre die Approbation 

   besitzen;    20 € 

   bei gleichzeitiger Mitgliedschaft im Marburger Bund oder in korporativen Verbänden*  12 € 

 

 III  Angestellte und beamtete Ärzte bis fünf Jahre nach der Approbation;   13 € 

   bei gleichzeitiger Mitgliedschaft im Marburger Bund oder in korporativen Verbänden*  9 € 

 

 IV a Mitglieder im Ruhestand oder mit geringer Berufstätigkeit    8 € 

  b Mitglieder, die vorübergehend nicht berufstätig sind    6 € 

 

 V  Medizinstudierende    1 € 

   bei gleichzeitiger Mitgliedschaft im MEDI-LEARN Club   beitragsfrei 

 

 VI  Assistenzärzte bis ein Jahr nach der Approbation bei vorheriger 
   Doppelmitgliedschaft Hartmannbund/MEDI-LEARN Club   beitragsfrei 

 
   Mitglieder, die in anderen als ärztlichen Berufen tätig sind, werden 

   analog in eine der o. g. Beitragsgruppen eingestuft. 

* Ärztegesellschaft für Präventionsmedizin und klassische Naturheilverfahren, Kneippärztebund e.V. · Berufsverband der 

Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Deutschland e.V. · Berufsverband der Fachärzte für Ortho-

pädie und Unfallchirurgie e.V. · Berufsverband der Fachärzte für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Deutsch-

lands e.V. · Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. (BVKJ) · Bundesverband Ambulantes Operieren · Bundesver-

band der Belegärzte (BdB) e.V. · Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte e.V. (DZVhÄ) · Hufelandgesellschaft für 

Gesamtmedizin e.V. - Vereinigung der Ärztegesellschaften für biologische Medizin · MEDICA – Deutsche Gesellschaft für 

interdisziplinäre Medizin e.V. · Privatärztlicher Bundesverband e.V. · Vereinigung psychotherapeutisch tätiger Kassenärzte 

(VPK) · Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren und Regulationsmedizin e.V. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Bei geänderten Voraussetzungen erfolgen Umstufungen in eine andere Beitragsgruppe.  

Rückwirkende Beitragssenkungen sind nicht möglich.  

Die Beiträge werden monatlich veranlagt und in der Regel vierteljährlich fällig, spätestens jedoch zum 31.12. eines jeden 

Jahres. Im Lastschrifteinzugsverfahren werden Monatsbeiträge bis einschließlich 9 € einmal jährlich, alle übrigen Beiträge in 

der Regel vierteljährlich abgebucht. 

Hinweis: Beiträge sind steuerlich voll abzugsfähig (für niedergelassene Ärzte als Betriebsausgaben, für angestellte Ärzte als 

Werbungskosten). 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Beitragskonto des Hartmannbundes 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank e.G., Düsseldorf, Kto.Nr. 0001085018, BLZ: 300 606 01 
IBAN DE64 3006 0601 0001 0850 18 / BIC (SWIFT CODE) DAAEDEDD 
 

http://www.kneippaerztebund.de/
http://www.bkjpp.de/
http://www.bkjpp.de/
http://www.bvou.net/fe/index.php
http://www.bvou.net/fe/index.php
http://www.bpm-ev.de/index1.htm
http://www.bpm-ev.de/index1.htm
http://www.kinderaerzte-im-netz.de/bvkj/show.php3?id=1
http://www.operieren.de/
http://www.bundesverband-belegaerzte.de/
http://www.bundesverband-belegaerzte.de/
http://www.dzvhae.com/portal/loader.php
http://www.hufelandgesellschaft.de/
http://www.hufelandgesellschaft.de/
http://www.medica-ev.de/medica/index.html
http://www.medica-ev.de/medica/index.html
http://www.privataerztlicher-bundesverband.de/
http://www.vpk.info/
http://www.vpk.info/
http://www.zaen.org/

